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◼ Jürgen Stupp

◼ Diplomingenieur für Bauwesen

◼ Sachverständiger für Energieeffizienz

◼ Sachverständiger für Schäden an Gebäuden

◼ Vorsitzender Gebäudeenergieberater in Hessen

◼ Akkreditiert bei der KfW für Fördermittelanträge Wohn- und 
Nichtwohngebäude (BEG)

◼ Akkreditiert beim BAFA für Energieberatungen Wohngebäude 
und Nichtwohngebäude, Energieaudits und für 
Fördermittelanträge Energieeffizienz in der Wirtschaft und BEG

Vorstellung Referent
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◼ Interessensvertretung der 
Gebäudeenergieberater in Hessen

◼ Mitglieder sind Architekten, Ingenieure, 
Handwerker

◼ Qualifizierte Ausbildung und stetige 
Weiterbildung

◼ Qualitätssicherungssystems zur 
gewerbeunabhängigen und neutralen 
Energieberatung 

Vorstellung GIH - Hessen e.V.
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Organisatorisches

◼ Die Teilnahmebescheinigungen kann 

man sich in einigen Tagen auf der 

homepage des GIH Hessen /Mein 

Profil/Meine Teilnahmebescheinigungen 

herunterladen.

◼ Man erhält nur eine TB wenn man 

mindestens 80% der Zeit am webinar 

teilgenommen hat.
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Abteilung 4 (Wirtschafts- und Mittelstandsförderung) ist 

mit Förderprogrammen im Rahmen der Wirtschafts- und 

Mittelstandsförderung betraut.

Abteilung 5 (Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, 

Besondere Ausgleichsregelung) ist verantwortlich für 

Aufgaben und Förderprogramme im Bereich der 

Erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz.
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Energieberatung Wohngebäude

Fragen aus dem Seminar

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ebw_anf

orderungen_energieberatungsbericht.html?nn=8418762

Wie wird man beim BAFA zugelassen?

Diese beiden Online-Seminare reichen doch nicht aus, um die 32 
Std. Weiterbildung nachzuweisen.
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Kriterien

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ebw_anf

orderungen_energieberatungsbericht.html?nn=8418762
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Energieberatung Wohngebäude
Zulassung als Berater - Kriterien

Förderfähig ist eine Energieberatung für 

Wohngebäude, wenn ein Energieberater1 sie 

durchführt, der

vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) als fachlich qualifiziert zum Förderprogramm 

zugelassen wurde. 

Energieberater müssen hierfür über eine entsprechende 

Grundqualifikation (Abschnitt A.) verfügen und 

benötigen darüber hinaus eine fachliche Zusatz-

qualifikation (Abschnitt B.). Fehlt es an der Grund-

qualifikation, so ist über eine „Qualifikationsprüfung 

Energieberatung“ die Zulassung möglich (Abschnitt C.)
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Kriterien

A. Grundqualifikation
1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in den 

Fachrichtungen Architektur, (einschließlich Innenarchitektur), Hochbau, 

Bauingenieurwesen, Technische Gebäudeausrüstung, Physik, Bauphysik, 

Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Energietechnik;

2. Personen mit einem Hochschulabschluss in einer anderen technischen 

oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung, wenn ein Ausbildungs-

schwerpunkt auf einem der vorgenannten Gebiete liegt.;

3. Personen, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder 

anlagentechnisches Gewerbe oder für das Schornsteinfegerwesen die 

Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfüllen;

4. Handwerksmeister der zulassungsfreien Bau-, Ausbau- oder 

anlagentechnischen Handwerke;

5. staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker, deren 

Ausbildungsschwerpunkt auch die Beurteilung der Gebäudehülle, von 

Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen oder von Lüftungs- und 

Klimaanlagen umfasst.
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Kriterien

B. Zusatzqualifikation
Die erforderliche Zusatzqualifikation wird vom BAFA in folgenden Fällen als 

gegeben angenommen:

1. Aus-/Weiterbildung gemäß Anlage

2. Aus-/Weiterbildung entsprechend früheren BAFA-Anforderungen, sofern 

vor dem 01. Juli 2021 begonnen
Wenn Aus-/Weiterbildung älter als fünf Jahre: zusätzliche Fortbildung mit 16 

Unterrichtseinheiten (UE)

Wenn Aus-/Weiterbildung vor EnEV 2009: zusätzliche Fortbildung mit 32 UE

Wenn Aus-/Weiterbildung auf Grundlage Wärmeschutzverordnung 1995: 

zusätzliche Fortbildung mit 80 UE

3. Aktueller (eingeblendeter) Eintrag in der Energieeffizienz-Expertenliste für 

Förderprogramme des Bundes (EEE-Liste) für eine der KfW-Kategorien 

„Energieeffizient Bauen und Sanieren – Wohngebäude, Nichtwohngebäude 

oder Nichtwohngebäude Denkmal“

4. Besondere Sachkenntnis:
Lehr-/Referententätigkeit
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Kriterien

B.1 Weiterbildung

Unter dem Begriff „Weiterbildung“ werden Schulungen eines 

Weiterbildungsträgers verstanden, die alle im Zeitpunkt der Durchführung der 

Weiterbildung für das Förderprogramm vom BAFA verlangten fachlichen 

Inhalte in dem geforderten zeitlichen Umfang vermitteln. Die Weiterbildung 

hat mit einer alle diese Inhalte umfassenden schriftlichen Abschlussprüfung

zu enden (möglich sind auch mehrere schriftliche Zwischenprüfungen).

z.B.  Ausbildung Energieberater (Hwk)
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Kriterien

B.2 Fortbildung

Unter dem Begriff „Fortbildung“ werden Schulungen, Seminare und sonstige 

Fachveranstaltungen verstanden; eine Unterrichtseinheit (UE) entspricht 45 

Minuten.

Im Rahmen einer Fortbildung müssen Themen aus dem Gebiet des 

energieeffizienten Bauens oder Sanierens behandelt werden, beispielsweise 

aus dem „Fortbildungskatalog für die Verlängerung in der Expertenliste“ 

gemäß Anlage 2 des Regelhefts zur EEE-Liste.

TIPP: Achten Sie auf die dena Weiterbildungscodes bzw. die Angaben über 

die Anrechenbarkeit von Weiterbildungen bei den verschiedenen Bereichen.

Die Fortbildungen dürfen maximal drei Jahre vor Antragstellung durchgeführt 

worden sein.
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Zulassung als Berater - Verfahren
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Verfahren

1. Schritt: „Registrierung im Online-Portal“:

Klicken Sie auf den Link „Registrierung als Berater“ (siehe 

auch unter Formulare). Im nächsten Fenster wählen Sie 

„Jetzt registrieren“ und folgen dann den weiteren 

Schritten. Sie erhalten anschließend eine E-Mail mit 

Aktivierungslink.
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Zulassung als Berater - Verfahren
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Zulassung als Berater - Verfahren
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Verfahren

2- Schritt: Zulassung für das Förderprogramm „Energieberatung 
Wohngebäude“:

Nachdem Sie den Aktivierungslink betätigt haben, können Sie 

sich mit Ihrer Beraternummer (=Benutzerkennung) und Ihrem 

Passwort im Online-Portal anmelden. Füllen Sie die 

notwendigen Angaben bei Ihren Stammdaten (hierzu gehören 
auch Bankverbindung sowie Firma) aus und speichern Sie diese 

ab. Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „Zulassungen“ > 

„Zulassung für das Förderprogramm Energieberatung 

Wohngebäude“ und folgen den weiteren Schritten. Halten Sie 

die erforderlichen Zeugnisse und Qualifikationsnachweise als 

PDF-Dateien bereit.
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Energieberatung Wohngebäude

Zulassung als Berater - Verfahren

Halten Sie die erforderlichen Zeugnisse und Qualifikations

nachweise als PDF-Dateien bereit. (keine Garantie auf Vollständigkeit)

1. Nachweis Grundausbildung

2. Nachweis Weiterbildung
• Abschlusszertifikat/Prüfungszeugnis

• vom Weiterbildungsträger ausgefüllte Formblatt FB3  sofern die 

Bestätigung der Anforderungen nicht i, Abschlusszeugnis aufgeführt ist

3. Nachweis Fortbildung - Teilnahmebestätigungen

4. Haftpflichtversicherung
• Die Haftpflichtversicherung hat sich auf sämtliche Phasen einer 

richtlinienkonformen Energieberatung zu erstrecken, von der 

Auftragsübernahme bis zu deren Abschluss.

• Eine bestehende Unternehmenshaftpflicht ist ausreichend, sofern sie 

Schäden (Vermögensschäden wie auch Personen- und 

Sachschäden) abdeckt, die einem Kunden im Zusammenhang mit 

der Durchführung einer Energieberatung nach der Richtlinie entsteht.
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Achtung: Jetzt kann man geförderte Energieberatungen 

durchführen. Man ist aber nicht auf der EEE Liste sichtbar!. Dies ist 

ein weiteres Verfahren
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Energieberatung Wohngebäude

Berater - Verfahren

Förderhöhe
Zuschuss in Höhe von 80 % des zuwendungsfähigen 
Beratungshonorars; maximal 1.300 Euro bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern und maximal 1.700 Euro bei Wohnhäusern mit 
mindestens drei Wohneinheiten.

Zuschuss in Höhe von maximal 500 Euro für zusätzliche Erläuterung 
eines Energieberatungsberichts in Wohnungseigentümer-
versammlung oder Beiratssitzung.
Achtung: Dies muss bei der Antragstellung gleich mit beantragt werden. Zur Sicherheit von der WEG 
einen unbeglaubigten Grundbuchauszug geben lassen. Wird  meist vom BAFA nachgefordert.
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Berater – Anträge stellen



Gebäudeenergieberater in Hessen e.V.
www.gih-hessen.de

✓ unabhängig

✓ kompetent

✓ professionell

✓ vor Ort

Energieberatung Wohngebäude

Berater - Verfahren

Ablauf des Förderverfahrens
Auf der website des BAFA steht:

Sie beauftragen einen zugelassenen Energieberater mit der Durchführung 

einer Energieberatung für Wohngebäude. Der Energieberater stellt dann 

beim BAFA einen Zuschussantrag für Ihr Wohngebäude und erhält einen 

Förderbescheid. 

Achtung: Mit dem Vorhaben darf nicht vor Antragstellung begonnen werden. Als 

Vorhabenbeginn gilt der rechtsgültige Abschluss eines der Ausführung 

zuzurechnenden Leistungsvertrags. Ein Vertragsabschluss vor Erhalt des 

Zuwendungsbescheids ist zulässig, wenn die Wirksamkeit des Vertrags von der 

Förderzusage der Bewilligungsbehörde abhängig gemacht wird. Dies muss man im 

Auftrag entsprechend formulieren und im Antrag entsprechend richtig markieren
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Ablauf des Förderverfahrens
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Energieberatung Wohngebäude

Fragen:
Warum 1650,--€, und nicht 1300,--€ bzw. ab 3 WE 1700,--€ ?  

Wie erhalte ich die Förderungshöhe für die Energieberatung in 

Höhe von 1.650,00 €? Bislang haben wir die 1.300,00 € 

beantragt? Was ist zu tun? 

Wie erfolgt die Rechnungstellung an das BAFA und an den 

Kunden , ein Beispiel bitte .
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Berater – Rechnung
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Energieberatung Wohngebäude

Berater – Rechnung

Der verringerte Förderbetrag wird vom BAFA berechnet.

Die Förderung beinhaltet keine Mehrwertsteuer! Der 

Eigenanteil ist die zu zahlende Umsatzsteuer und ein 

Anteil aus dem Beraterhonorar. 
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Energieberatung Wohngebäude

Berater – Rechnung  Beispiele

Nettohonorar Beratung EFH 1260,50 EUR

19% MwSt. 239,50 EUR

Honorar brutto 1.500,00 EUR

Abzüglich Bundeszuschuss 80% max. 1300 EUR 1200,00 EUR

Eigenanteil = Zahlbetrag 300,00 EUR

Nettohonorar Beratung EFH 1750,00 EUR

19% MwSt. 332,50 EUR

Honorar brutto 2082,50 EUR

Abzüglich Bundeszuschuss 80% max. 1300 EUR 1300,00 EUR

Eigenanteil = Zahlbetrag 782,50 EUR

Achtung: nur Beraterhonorar förderfähig; Nebenkosten wie Fahrtkosten etc. sind 
nicht förderfähig und müssen in das Honorar einberechnet oder gesondert 
abgerechnet werden werden



Gebäudeenergieberater in Hessen e.V.
www.gih-hessen.de

✓ unabhängig

✓ kompetent

✓ professionell

✓ vor Ort

Energieberatung Wohngebäude

Berater – Rechnung Beispiele 2

Nettohonorar Beratung EFH 1260,50 EUR

19% MwSt. 239,50 EUR

Honorar brutto 1.500,00 EUR

Abzüglich Bundeszuschuss 80% max. 1300 EUR 1200,00 EUR

Eigenanteil 300,00 EUR

Zahlbetrag 0 EUR

Zuschuss abzüglich Eigenanteil 900,00 EUR

Nettohonorar  Beratung MFH 1785,71 EUR

19% MwSt. 339,29 EUR

Honorar brutto 2125,00 EUR

Abzüglich Bundeszuschuss 80% max. 1700 EUR 1700,00 EUR

Eigenanteil = Zahlbetrag 425 EUR
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Energieberatung Wohngebäude
Berater – Kosten  Energieberatung
•Schritt 1: Erstes Beratungsgespräch vor Ort und Datenaufnahme 3 Std

•Schritt 2: Energetische Bilanzierung des Istzustandes 5 Std

•Bewertung des Gesamtgebäudes (primärenergetisch)

•Bewertung der einzelnen Gebäudekomponenten

•Darstellung in Farbklassen

•Schritt 3: Entwicklung von Sanierungsvorschlägen 4 Std

•Schritt 4: Abstimmung zum individuellen Sanierungsfahrplan mit dem Eigentümer 2 Std

•Schritt 5: Ausarbeitung des individuellen Sanierungsfahrplan 2 Std

•Schritt 6: Übergabe des individuellen Sanierungsfahrplan 2 Std

 •Erläuterung des individuellen Sanierungsfahrplan
18  Std

EFH

18  Std à  90 € 1530 MwSt. 19% 290,70 € 1.820,70 €

80% aus 1820,70 max -1.300,00 €

Eigenanteil 520,70 €

Im Internet sind viele Zahlen zu finden. Ich meine ein iSFP muss den Kunden zwischen 500 und 800 € 

Ich meine ein iSFP muss den Kunden zwischen 500 und 800 €  eigenanteil kosten(EFH)

Unsere Leistung muss dem Kunden auch etwas wert sein

Unsere Leitung ist es wert!
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Berater – Verwendungsnachweis

Fragen:

Wie funktioniert die Einreichung 

beim BAFA?

Muss zur Förderung Effizienzhaus 

erreicht werden?
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Energieberatung Wohngebäude

Berater – Mittelabruf

Einzureichende Unterlagen

1. Verwendungsnachweis

a) Von Berater und Beratenem 

unterschrieben

b) Eventuelle Korrekturen 

handschriftlich
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Energieberatung Wohngebäude

Berater – Mittelabruf

Einzureichende Unterlagen

2. Beratungsbericht als pdf

a) Vor-Ort-Beratungsbericht

b) Alternativ: iSFP mit 

Umsetzungshinweis (als ein 

Dokument oder als zwei Dokumente)

3. Rechnung

4. Zahlungsnachweis

• ohne Zahlungsnachweis keine 

Förderung.!

• Kontoauszug (nicht notwendige Daten 

schwärzen)
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Berater – Mittelabruf

Wie lange dauert es bis die BAFA 

den Bericht geprüft hat?

Tage-Wochen-Monate?
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Energieberatung Wohngebäude

Bearbeitungsdauer BAFA

1. Zuwendungsbescheid  max. 1 Woche 

nach Antragstellung ehr 1-2 Tage

2. Prüfung und Fördermittelauszahlung

i. d. R. vier Wochen (coronabedingt)

manchmal dauert es auch nur eine

Woche

Erst nach der Prüfung kann im BEG Antrag 

der Haken für den iSFP Bonus gesetzt 

werden.
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Individueller Sanierungsfahrplan 
für Wohngebäude

Zielsetzung
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Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG)
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• Kennwerteermittlung über genormte Verfahren und 

Berechnung über Bilanzierungssoftware

• Keine Vereinfachung gemäß EnEV bei 

Datenermittlung zugelassen

• Jeweils aktuelle Beratungs- und Förderrichtlinie des 

BAFA und der KfW (sowie die technischen FAQ der 

KfW) sind zu beachten.

• Darstellung der Berechnungsergebnisse in optischer 

Form mittels Farbklassen

• Best-Möglich-Prinzip

iSFP Fakten 1
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iSFP Fakten 2



Gebäudeenergieberater in Hessen e.V.
www.gih-hessen.de

✓ unabhängig

✓ kompetent

✓ professionell

✓ vor Ort

62

iSFP Fakten 3
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iSFP Fakten 4
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iSFP Fakten 3
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• Schritt 1: Erstes Beratungsgespräch vor Ort und Datenaufnahme

• Schritt 2: Energetische Bilanzierung des Istzustandes

• Bewertung des Gesamtgebäudes (primärenergetisch)

• Bewertung der einzelnen Gebäudekomponenten

• Darstellung in Farbklassen

• Schritt 3: Entwicklung von Sanierungsvorschlägen

• Schritt 4: Abstimmung zum individuellen Sanierungsfahrplan mit 

dem Eigentümer

• Schritt 5: Ausarbeitung des individuellen Sanierungsfahrplan

• Schritt 6: Übergabe des individuellen Sanierungsfahrplan

• Schritt 7: Erläuterung des individuellen Sanierungsfahrplan

iSFP idealer Beratungsablauf
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iSFP  Checkliste 1

https://www.febs.de/fileadmin/Service/Downloads/iSF

P/iSFP-Checkliste-2.pdf
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iSFP  Checkliste 2

Die Berücksichtigung des Nutzerverhaltens ist 

Bestandteil des Bedarfs-Verbrauchs-Abgleichs
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iSFP  Frage
-wenn ich das richtig verstanden habe 

wird die Berechnung nach Bedarf 

erstellt, die Verbräuche kommen nur im 

Reiter "Nutzung" zum Tragen?

Die Berücksichtigung des 

Nutzerverhaltens ist Bestandteil des 

Bedarfs-Verbrauchs-Abgleichs. Dier ist 

auf jeden Fall durchzuführen um mit 

realen Energiekosten zu rechnen.
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iSFP  Checkliste 3
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iSFP  Checkliste 4
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Fragen:
Wie können unterschiedliche Heizungsanlagen gegenübergestellt werden? 
Häufig steht nicht fest, was eingebaut werden soll und es ist Wunsch des 
Bauherrn, unterschiedliche Heizungsanlagen gegenübergestellt zu bekommen.

Wie ist der Variantenvergleich, wenn die Varianten immer auf Grundlage des Ist-
Zustandes angelegt werden. Wie sieht dann der Ausdruck beim ISFP aus? 
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Tipp:
Klassische Energieberatung 

vorschalten und Varianten-

und Systemvergleiche 

machen. Dann mit dem 

Kunden  gemeinsam 

festlegen , welches System 

oder Maßnahme in den iSFP 

soll.
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Woher kommen die Preise für die Maßnahmen?

Wie werden die Instandhaltungskosten berechnet?

- Literatur mit Kostendaten

- Eigene Ermittlungen aus 

umgesetzten Maßnahmen  

- Eigene Schätzungen

- Hinterlegte Kosten in software (Pflege 

der Kosten!!!)

- Instandhaltungskosten: Was muss 

aufgewendet werden um den 

Sollzustand wiederherzustellen.

Muss ich generell Kostenschätzungen eingeben -? Sehe das sehr 

kritisch aufgrund der Steigerung über Jahre 
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Eine Prognose der Kosten in 

die Zukunft ist nicht Aufgabe 

des iSFP. Es werden die 

aktuellen Kosten und die 

aktuellen Förderungen des 

jeweiligen Maßnahmepaketes 

angegeben.

Die wirtschaftliche  

Betrachtung für 15 Jahre ist 

optional und kann in der 

Umsetzungshilfe dargestellt 

werden. Entweder mit 

vorgegebenen 

Summendiagrammen oder 

eigenen Berechnungen. 

Derzeit wird empfohlen mit 

einem Zins von 2% zu rechnen.

siehe hierzu das iSFP Handbuch
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Daher empfehlen wir stets eine Schritt für Schritt Sanierung zu 

empfehlen.  Diese kann auch länger als 15 Jahre dauern, Ziel 

ist der Gebäudebestand bis 2050 zu verbessern. Für die 

Fördefähigkeit gilt 15 Jahre.
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https://www.febs.de/beraten-

finanzieren/methodik-des-isfp
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Fragen

Was ist unter einer „Schritt-für-Schritt-Sanierung“ zu verstehen?

Die „Schritt-für-Schritt-Sanierung“ muss aufzeigen, wie das Gebäude über einen 

längeren Zeitraum durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen 

(Einzelmaßnahme/Maßnahmenkombination) umfassend energetisch saniert und 

der Primärenergiebedarf so weit wie möglich gesenkt werden kann.

Dabei muss der erste vorgeschlagene Sanierungsschritt grundsätzlich nach 

einem der einschlägigen Bundesförderprogramme (BEG) förderfähig sein. Ist dies 

wirtschaftlich nicht vertretbar oder aus bautechnischen bzw. baurechtlichen 

Gründen nicht möglich, bedarf es einer Begründung im Beratungsbericht.

Für alle weiteren Sanierungsschritte sind mindestens die Anforderungen nach 

EnEV Anlage 3 einzuhalten. Auch insoweit ist eine Begründung im 

Energieberatungsbericht erforderlich, wenn wirtschaftliche, bautechnische bzw. 

baurechtliche Gründe entgegenstehen.

Für den iSFP ist ein best-möglich-Prinzip anzustreben. Wenn die Anforderungen 

der TMA nicht eingehalten werden können ist die zu begründen. Es kann dann 

eine Reduzierung der techn. Qualität angesetzt werden.
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Fragen

Was ist unter einer umfassenden energetischen Sanierung zu verstehen?

Eine umfassende energetische Sanierung erfordert die Betrachtung aller Bauteile 

der thermischen Hülle sowie der Anlagentechnik mit Nutzung von erneuerbaren 

Energien.

Ein Sanierungsvorschlag ist erforderlich, wenn

der U-Wert eines Bauteils im Ist-Zustand nicht den Anforderungen der EnEV 2002 

genügt,

die Anlagentechnik älter als 10 Jahre ist oder sie bislang keine Nutzung von 

erneuerbaren Energien integriert.

Werden Teile der Gebäudehülle bzw. der Anlagentechnik nicht betrachtet, ist 

dies im Energieberatungsbericht zu begründen.

Gründe hierfür können zum Beispiel sein:

Bauteil/Anlagentechnik wurde bereits energetisch saniert

Baurechtlich oder bautechnisch ist eine energetische Sanierung nicht möglich
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Fragen und Antworten

Was ist der iSFP eigentlich?
Mit dem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) wird die bisherige 

Energieberatung bundeseinheitlich und systematisch strukturiert. Der 

Sanierungsfahrplan gibt einen Überblick auf die Ergebnisse der Energieberatung.  

Er enthält eine Übersicht der Energieeffizienzmaßnahmen und deren 

Einsparpotenziale. Er stellt eine systematische  Zusammenfassung der klassischen  

Vor-Ort-Energieberatung dar.

Gibt es Mindestanforderungen an die Energieberatung für die Förderung?
Die Mindestanforderungen, die bei der Erstellung eines förderfähigen 

Energieberatungsberichts zu beachten sind, ergeben sich aus dem „Merkblatt 

für die Erstellung eines Beratungsberichts“.

Gelten für den iSFP andere Anforderungen als an den Vor-Ort-Bericht?
Als Energieberatungsbericht können beim BAFA die mittels des Tools erstellten 

Dokumente "Mein Sanierungsfahrplan“ sowie „Umsetzungshilfe für meine 

Maßnahmen" eingereicht werden. Sie müssen allerdings insgesamt den im 

Merkblatt formulierten Mindestanforderungen genügen, damit ein Zuschuss 

ausgezahlt werden kann.
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Fragen und Antworten

Können Energieberatungsberichte nachgebessert werden?
Ja. Stellt das BAFA fest, dass der als Verwendungsnachweis vorgelegte 

Energieberatungsbericht wesentliche Berichtsmängel enthält, die einer 

Förderung entgegenstehen, so weist es den Berater zunächst darauf hin. Der 

Berater erhält dann einmalig Gelegenheit, den Bericht innerhalb einer vom 
BAFA gesetzten Frist nachzubessern. Ergibt die Prüfung des nachgebesserten 

Berichts, dass der Zuschuss ausgezahlt werden kann, informiert das BAFA den 

Berater hierüber. Vor der Zuschussauszahlung muss der Berater dem BAFA 

allerdings nachweisen, dass er den nachgebesserten Energieberatungsbericht 

dem Kunden ausgehändigt und ihm die Änderungen erläutert hat. Dazu hat der 

Berater dem BAFA das von ihm selbst und vom Kunden unterschriebenes 

Formular „Nachbesserung des Energieberatungsberichts“ vorzulegen.
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Fragen und Antworten

Legt Ihr das auch so aus, dass lt. ISFP durchaus in einem Zug zum Eff.-Haus 

saniert werden kann und nur eine der Maßnahmen dann die 5% Förderung im 

BEG erhält, falls der Kunden die BEG EM anstrebt? Oder geht Ihr auf den 

Standpunkt, dass dann im ISFP in Schritten saniert werden müsste und einer der 

Schritte die zu fördernde Maßnahme (quasi als EM) darstellt?

Wenn die duchzuführende Einzelmaßnahme Bestand des iSFP-in einem Zug ist, 

dann ist sie u.E. auch  nach BEG –EM förderfähig mit dem iSFP Bonus. Die 

Maßnahme muss aber den TMA entsprechen.

Beispiel: Im iSFP wird u.a. eine Wärmedämmung der Wände vorgeschlagen. U-

Wert 0,22 für die Wand. Damit würde das gewünschte Effizienzhaus erreicht.

Jetzt wird nur eine Einzelmaßnahme durchgeführt Wanddämmung mit U-Wert 

0,19. Damit wäre die Mindestanforderung nach TMA erfüllt, die Maßnahme 

gegenüber dem iSFP übererfüllt und somit förderfähig.
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Fragen und Antworten

Es werden nur die Maßnahmen bezuschusst, die im ISFP stehen. Wenn z.B. ein 

KFW 55 Haus drin ist und nur ein Kfw 85 Haus erreicht wird, wird dies nicht 

beschuschusst.

Hier muss unterschieden werden ob der iSFP eine Schritt für Schritt Sanierung mit 

dem Endziel EH 55 oder ein ganzheitliche Sanierung mit dem Ziel EH 55 aufzeigt. 

Wir eine ganzheitliche Sanierung aufgezeigt wird es keine Förderung geben, da 

der Zielwert nicht erreicht wurde. 

Ist eine Schritt für Schritt Sanierung aufgezeigt, können die Maßnahmen, die in 

gleicher Qualität beim EH 85 ausgeführt werden. auch mit dem Bonus gefördert 

werden.

Idee zum Nachdenken: Wenn man die Effizienzhausstufe im Bericht nicht ganz 
so hoch ansetzt, hat man es später einfacher eine Übererfüllung des iSFP 

darzustellen.

Beispiel:  iSFP ergibt ein EH 85. Da man vielleicht noch Wärmebrücken nachweist 

erreicht man ein EH 70. Das wäre eine Übererfüllung.

iSFP ergibt ein EH 70. Erreicht wird ein EH 85. Das wäre eine Untererfüllung
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Fragen und Antworten

Die Variante Effizienzhaus ist ja nicht nur die Summe aus den Einzelmaßnahmen, 

sondern lässt sich mit weniger DämmAufwand bei den Bauteilen erreichen 

(Wirtschaftlichkeit), mit dem Nachweis der Wärmebrücken etc. – wie setzt du 

das in der Beratung bzw. in der Berechnung des isfp um?

Der iSFP ist eine Sanierungsfahrplan mit dem man schrittweise ein bestmögliches 

Effizienzhaus erreicht. Wenn man eine Sanierung in einem Zug als iSFP ausführt 

sollen die einzelnen Schritte die bestmöglichen Maßnahmen sein. Daher sollten 

möglichst alle Maßnahmen im iSFP den TMA für Einzelmaßnahmen entsprechen. 

Es geht nicht um die derzeitige Intention des Kunden sondern es geht darum im 

das bestmögliche Ergebnis zu vermitteln. Also im iSFP nicht bei EH 100 aufhören , 

wenn EH 55 möglich ist. Es geht bei der Zusatzförderung nicht um die Wünsche 

der Kunden sondern um das beste Ergebnis für das Klima, 

So die Intention des Fördermittelgebers. Ob dies für die Praxis so sinnvoll ist, ist 

fraglich.
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Fragen und Antworten

Muss beim Effizienzhaus nachher alles so umgesetzt werden wie in der 

Berechnung oder muss nur das Ergebnis = EH Niveau stimmen?

Die beantragte Maßnahme muss dem iSFP entsprechen. Unwesentliche 

inhaltliche Abweichungen, eine Übererfüllung / Ambitionssteigerung gegenüber 

den iSFP-Vorgaben (Beispiel: statt eine Gashybridheizung wird eine 

Wärmepumpe als reine EE-Heizung eingebaut) oder Änderungen der zeitlichen 

Reihenfolge sind dabei unschädlich. Abweichungen von der im 

Zuwendungsbescheid bzw. in der Zusage bewilligten Maßnahme sind dem BAFA 

bzw. der KfW unverzüglich anzuzeigen. Liegt eine wesentliche inhaltliche 

Abweichung im Sinne einer Untererfüllung der iSFP-Vorgaben vor, kann die 

Maßnahme nicht als iSFP-Maßnahme gewertet werden.
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Wie geht es weiter?

Wir sind davon ausgegangen, dass wir in 10 UE alles zum iSFP und zur Beratung 

erläutern können. Wie immer sitzt der Teufel im Detail bzw. im Drucktool.

Wenn genügend Bedarf besteht, haben sich unsere Referenten bereit erklärt 

anhand der software nochmal Schritt für Schritt die Erstellung des iSFP 

durchzugehen. Voraussetzung aber ist, dass man vorher ein Gebäude mit der 

software bilanziert hat und die Varianten bis zum Effizienzhaus gemäß der 

Vorgabe vorbereitet hat.

Dann würde ein Termin für die Software von Hottgenroth und envisys stattfinden. 

Als Termine wären der 17.02 für Hottgenroth und der 24.02 für envisys 

angedacht.

Eine Ausfüllhilfe und vorgegebene Texte, wie per Frage gewünscht, wird es nicht 

geben. Ein bisschen Einsatz ist schon notwendig.

Die Teilnahmebescheinigungen kann man sich in einigen Tagen auf der 

homepage des GIH Hessen /Mein Profil/Meine Teilnahmebescheinigungen 

herunterladen.
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Wie geht es weiter?

Wenn Bedarf besteht an weiteren Schulungen zur Erlangung der notwendigen 

Fortbildungsnachweise verweisen wir auf unsere Schulungen zur 

Wissenswerkstatt im April. Hier werden wir nochmal 16 UE anbieten. 

Die Termine finden sie auf der homepage unter Veranstaltungen. Auch hier 

können Sie die Veranstaltungen der andern GIH Landesverbände sehen. An 

diesen kann man auch teilnehmen.

Für weiter Fragen wenden Sie sich an info@gih–hessen oder nutzen unseren Blog 

bzw das Diskussionsforum auf der homepage. Sie finden dies auf dem Auswahl 

Menue des Startseite-Button.
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


